
Beitragsordnung             gültig       ab             01.01.2024  

Einzelmitglied
Das Islandpferd Jahresbeitrag

Hauptmitglied Erwachsener ja

ja

57,00€

35,00€

eine Person / eine Anschrift

eine Person / eine AnschriftHauptmitglied Kind / Jugendlicher

Familienmitglieder

Hauptfamilienmitglied Erwachsener ja 52,00€

37,00€

17,00€

27,00€

12,00€

mehrere Pers./ eine Anschrift

2. Familienmitglied Erwachsener nein

nein

nein

nein

gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

Kind / Jugendlicher

Erwachsener3. Familienmitglied

Kind / Jugendlicher
Kind / Jugendlicher - dieser Beitrag ist gültig, bis das Mitglied das 18. Lebensjahr vollendet hat. Im Volgejahr wird automatisch auf den Erwachsenen Beitrag umgestellt.

4. und weitere Familienmitglied*er Erwachsener nein 17,00€ gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

gleiche Anschrift wie Hauptmitglied

eine Person / eine Anschrift

Kind / Jugendlicher nein Frei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenten */Azubis */FSJler */Bufdis ja 35,00€

Studenten */Azubis */FSJler */Bufdis* nein 17,00€ eine Person / eine Anschrift
* es muss eine gültiger Ausweis oder Bescheinigung, jedes Jahres bis zum bis 31. März, beim Schatzmeister des RVI unaufgefordert vorgelegt werden. Ansonsten wird der Beitrag umgestellt.

Ar      beitseinsatz             (gültig       ab             01.01.2025):  

Alle Mitglieder, zwischen 16 bis 60 Jahren, haben zur Förderung des Vereins jährlich je 4 Stunden Arbeitseinsatz zu leisten. (Einsatz pro Adresse.) 
Diese Stunden können beispielsweise folgendermaßen geleistet werden: 
• Helfer beim Turnier, Zeltauf- bzw. -abbau, 
• Bei der Pflege der Anlage 
• Organisation einer Veranstaltung z. B. Reitkurs, Familientag, Brunch u. a. 
Ersatzweise werden mit dem Mitgliedsbeitrag des Folgejahres 30,00€ pro Adresse eingezogen. 
Bei Aufenthalt im Ausland zwecks Studium und Wohnsitz mehr als 50 km von Waldrennach entfernt, bei schwerwiegender Krankheit/ Schwangerschaft 
ect., müssen keine Stunden geleistet werden. 


